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Ausgabe September 2007 

§ 23  Projektunterlagen 
 
(1) Das Projekt hat zu enthalten: 
1. einen Lageplan, der auszuweisen hat: 

- die Grenzen des Bauplatzes, 
- die auf dem Bauplatz bestehenden und geplanten Bauten mit Nebenanlagen und Freiflächen 
(Sammelgruben, Kinderspielplätze, Abstellflächen für Kraftfahrzeuge, Stellplätze für Müllbehälter, Anla-
gen zur Wasser- und Energieversorgung und Abwasserbeseitigung samt Leitungen u.dgl.), 

- die zahlenmäßige Angabe der Abstände der Gebäude von den Nachbargrenzen sowie der Gebäude 
untereinander, 

- die bestehenden baulichen Anlagen auf den angrenzenden und bis zu 30,0 m von den Bauplatzgrenze-
entfernt liegenden Grundstücken mit Angabe der jeweiligen Geschoßanzahl, 

- die Grundstücksnummern, 
- die Grundgrenzen, 
- die Verkehrsflächen, 
- die Nordrichtung, 
- alle am Bauplatz befindlichen sowie die für die Aufschließung des Bauplatzes maßgeblichen Leitungen 
mit Namen und Anschrift der Leitungsträger, 

- den bekannten höchsten Grundwasserstand und 
- einen Höhenfestpunkt, auf dessen Höhe das gesamte Planwerk zu beziehen ist; 

2. die Grundrisse sämtlicher Geschosse mit Angabe der Raumnutzung und der Nutzflächen; 
3. die Berechnung der Bruttogeschoßflächen aller Geschosse in überprüfbarer Form; 
4. die notwendigen Schnitte, insbesondere die Stiegenhausschnitte und jene Schnitte, die zur Feststellung 
  der einzuhaltenden Abstände notwendig sind; 
5. alle Ansichten, die zur Beurteilung der äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen und des Anschlusses 
 an die Nachbargebäude erforderlich sind, sowie Angaben über die Farbgebung; 
6. die Darstellung der geplanten Geländeveränderungen (ursprüngliches und neues Gelände) in den Schnit
  ten und Ansichten; 
7. die Darstellung der Abwasserentsorgungs- und Energieversorgungsanlagen, Düngerstätten u.dgl.; 
8. den Nachweis der Erfüllung der Erfordernisse des Wärmeschutzes und der heiztechnischen Anforderun
  gen (Wärmebedarfsberechnung); 
9. gegebenenfalls die Art und die Darstellung der baulichen Vorsorge für Heizungsanlagen samt Rauchfän
  gen einschließlich der Rauchfanganschlüsse, allfällige Aufzüge, Lüftungs- und Förderleitungen, Klimaan
  lagen u.dgl.; 
10. (entfallen) (2) (5) 
11. eine Beschreibung des Bauplatzes und der geplanten baulichen Anlage mit Angabe aller für die Bewilli
 gung maßgebenden, aus den Plänen nicht ersichtlichen Umständen, insbesondere auch mit Angaben 
 über den Verwendungszweck der geplanten baulichen Anlagen (Baubeschreibung). 
 
(2) Lagepläne sind im Maßstab 1:1000, Grundrisse, Schnitte und Ansichten sowie Darstellungen im Sinne 
 des Abs. 1 Z. 7 und 9 im Maßstab 1:100, sofern nicht ein größerer oder kleinerer Maßstab für 
 das Vorhaben geeigneter ist, zu verfassen. 
 
(3) Die Pläne sind in technisch einwandfreier Form herzustellen. In Plänen für Zu- und Umbauten sind die 
 abzutragenden Bauteile gelb, die neu zu errichtenden Bauteile rot darzustellen. 
 
(4) Die Pläne und die Baubeschreibung sind vom Bauwerber, von den Grundeigentümern oder Bauberech
 tigten und von den Verfassern der Unterlagen, allfällige weitere Nachweise vom Bauwerber und von den 
 Verfassern der Unterlagen unter Beisetzung ihrer Funktion zu unterfertigen. Als Verfasser der Unter
 lagen kommen nur dazu gesetzlich Berechtigte in Betracht. 

Mach Dich schlau vor dem Bau! (1) 
Die Informationsreihe „Mach Dich schlau vor dem Bau“ startet mit einem Auszug 
aus der Stmk. Bauordnung § 23 - Projektunterlagen.  
Wenn Sie ein Bauvorhaben ins Auge fassen, sind je nach geplanter Maßnahme 
verschiedene Projektunterlagen einzureichen.  
Bei Fragen kann Ihnen gerne das Baureferat der Marktgemeinde Halbenrain, Hr. 
Ornig oder der Baumeister Ihres Vertrauens Auskünfte erteilen. 



Land Steiermark Fachabteilung 10C Forstwesen

Meldung von Besitzer, 
Gemeindebeauftragten (GB)

oder Feuerbrandsachverständigen (FBSV)

Begutachtung 
durch GB 
auf Befall
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N
E
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Ablaufschema Feuerbrandbekämpfung in der Steiermark

- in Schwerpunktgebieten

Verständigung des 
Besitzers durch GB 

Formular F1 
Ablage Gemeinde

Erhebungsbogen Formular F1
Aufforderung an Besitzer, vorgeschlagene Maßnahmen 

umzusetzen Frist max. 2 Wochen!

Vorgeschlagene Maßnahmen zur 
Bekämpfung innerhalb der Frist 

ordnungsgemäß umgesetzt ? 

Fall abgeschlossen!!
Weitere Kontrolle in der Umgebung

Meldung Formular F1 mit Vermerk der 
erfolgreichen Bekämpfung an FBSV

dort Eingabe in „Okulare Beurteilung“

Kein Befall in der KG (Gemeinde) 
labormäßig nachgewiesen? oder 

Besitzer verweigert Maßnahmen 
umzusetzen? bzw.

Befall an untypischer Wirtspflanze?

Meldung an FBSV mit 
Formular F1

Die Kosten der Feuerbrandbekämpfung tragen: 
 

Land Steiermark:  Feuerbrandsachverständigendienst, Probeneinsendung  
  und Probenanalyse, Schulungen, Informationsmaterial 

Gemeinden:   Kosten und Aufwendungen für den/die Gemeinde- 
   beauftragten und Unterstützung bei der Bekämpfung 

Verfügungsberechtigte: Bekämpfungsmaßnahme und Verlust der Pflanzen,  
  Bäume; Entschädigungszahlungen sind nur im Erwerbsobst-
  bau vorgesehen 

Befallsymptome: 
• Abgestorbene und verbrannte Blütenbüschel   
• Nach unten gekrümmte Triebspitzen   
• Das Absterben der Blätter beginnt über dem Blattstiel   
• Schleimpfropfen besonders auf frisch befallenen Stellen – wegen Ver-

schleppungsgefahr nicht berühren 

FEUERBRAND 
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